
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 70/011/2012 
 
 

 Ausschuss für Umweltschutz, Landschaftspflege und Naherholung am 12.11.2012 
 
Zu Punkt 4: Betriebsabrechnung für die Entsorgung häuslicher Abfälle im Kreis 

Mettmann für das Jahr 2011 
 
Die Vorsitzende Frau KA Enke verliest den Beschlussvorschlag und lässt über diesen abstimmen.  
  
Beschluss: 
 
Der sich aus der Betriebsabrechnung 2011 für die Entsorgung häuslicher Abfälle ergebende 
Überschuss in Höhe von 1.457.501,84 € wird gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW dem Sonderposten 
„Gebührenausgleich Abfallentsorgung“ zugeführt. 
  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 bei einer Enthaltung der Fraktion Die Linke. 

 
 

 
  
 
 

 Kreisausschuss am 03.12.2012 
 
Zu Punkt 20: Betriebsabrechnung für die Entsorgung häuslicher Abfälle im Kreis 

Mettmann für das Jahr 2011 
 
 
Beschluss: 
 
Der sich aus der Betriebsabrechnung 2011 für die Entsorgung häuslicher Abfälle ergebende 
Überschuss in Höhe von 1.457.501,84 € wird gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW dem Sonderposten 
„Gebührenausgleich Abfallentsorgung“ zugeführt. 
  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
 

 Kreistag am 17.12.2012 
 
Zu Punkt 16: Betriebsabrechnung für die Entsorgung häuslicher Abfälle im Kreis 

Mettmann für das Jahr 2011 
 
KA Gorris erläutert als Berichterstatter zunächst die Hintergründe der Vorlage sowie den 
Beratungsverlauf aus der Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz, Landschaftspflege und 
Naherholung. 
 



   

Anschließend erfolgt die Abstimmung über folgenden 
  
Beschluss: 
 
Der sich aus der Betriebsabrechnung 2011 für die Entsorgung häuslicher Abfälle ergebende 
Überschuss in Höhe von 1.457.501,84 € wird gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW dem Sonderposten 
„Gebührenausgleich Abfallentsorgung“ zugeführt. 
  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
  
   
 


